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Amtliche Bekanntmachungen

Bauland im Amtsbereich Ortrand
 
Das	 Amt	Ortrand	 bietet	 auf	 der	 Internetseite	 des	 Amtes	
Ortrand	Baulandgrundstücke	 in	 allen	Gemarkungen	 zum	
Verkauf	 an.	 Die	 Grundstücksgrößen	 variieren	 zwischen	
600	m²	 -	8.000	m²,	wobei	der	Grundstückszuschnitt	zum	
Teil	frei	wählbar	ist.	Die	Baulandpreise	reichen	lt.	Boden-
richtwertkarte	 von	 10	 –	 25	 Euro/m²,	 der	 Erschließungs-
zustand	 ist	 unterschiedlich.	 Genauere	 Informationen	 zu	
den	jeweiligen	Grundstücken	erhalten	Sie	im	Bauamt	des	
Amtes	Ortrand,	Frau	Richter,	Tel.-Nr.	035755/605325	oder	
auf	der	Internetseite	des	Amtes	Ortrand
www.amt-ortrand.de.

Beschlüsse der Sitzung der GV Tettau vom 26.07.2016

Nichtöffentlicher Teil
Die	Gemeindevertretung	Tettau	beschließt	die	Anschaffung	ei-
ner	mobilen	Bühne.
Die	 Gemeindevertretung	 Tettau	 beschließt	 die	 Vergabe	 von	
Leistungen	 -	 Sanierung	 und	 Instandsetzung	 der	Mietwohnung	
Lindenauer	 Straße	 21	EG	 links	 -	 an	 die	 Firma	Malerwerkstatt	
Fiedler	Tettau.

Beschlüsse der nichtöffentlichen Sitzung der GV 
Frauendorf vom 26.07.2016

Nichtöffentlicher Teil
Die	 Gemeindevertretung	 Frauendorf	 beschließt	 den	 Erwerb	
eines	Heckseitenmulchers	 (Anbaugerät	 für	 den	Traktor	Deutz)	
entsprechend	 dem	 Angebot	 des	 Fahrzeug-	 und	 Landmaschi-
nencenters	Lehmann	aus	Lieskau.
Die	 Gemeindevertretung	 Frauendorf	 beschließt	 die	 Ermächti-
gung	 der	 Amtsverwaltung	 Ortrand	 zur	 Beauftragung	 der	 Bau-
firma	für	die	Instandsetzung	des	Waldweges	Flur	5,	Flurstücke	
278,	145,	156,	182.

Beschlüsse der Sitzung der GV Kroppen vom 25.08.2016
  
Öffentlicher Teil
Die	 Gemeindevertretung	 Kroppen	 beschließt	 den	 1.	 Nachtrag	
zum	Stellenplan	2016	für	das	Haushaltsjahr	2016.	
Nichtöffentlicher Teil
Die	 Gemeindevertretung	 Kroppen	 beschließt	 die	 Vergabe	 der	
Fassadensanierung	an	der	Friedhofshalle	in	Kroppen	an	die	Fir-
ma	PS	Ausbau	aus	Kroppen.

Nutzungs- und Entgeltordnung für Räumlichkeiten der 
Gemeinde Kroppen im Fachwerkhaus und Dorfgemein-
schaftshaus

§ 1
Nutzungsgegenstand

Folgende	 Räumlichkeiten	 stehen	 zur	 Nutzung	 im	 Fachwerk-
haus	und	Dorfgemeinschaftshaus	zur	Verfügung:
Fachwerkhaus
-	Hochzeitszimmer
-	Versammlungsraum
-	Kellerraum
-	WC-Anlage,	Küche

Dorfgemeinschaftshaus
-	Kulturraum
-	Küche
-	WC-Anlage

§ 2
Nutzung der Räumlichkeiten

Die	Räumlichkeiten	einschließlich	des	Inventars	können	genutzt	
werden	von:
-	allen	Einwohnern	der	Gemeinde	für	Feierlichkeiten
-	von	Vereinen	und	Gruppen	aus	der	Gemeinde	Kroppen	
-	von	der	Freiwilligen	Feuerwehr	Kroppen
-	von	Ausschüssen,	Vereinen	und	Gruppen	mit	regionaler	und
		überregionaler	Bedeutung
-	von	Gewerbetreibenden
-	von	Fremdnutzern
Über	Ausnahmen	von	diesen	Festlegungen	entscheidet	der	Bür-
germeister.

§ 3
Nutzungsentgelt

(1)		Für	die	Nutzung	der	unter	§	1	genannten	Räumlichkeiten
	 (außer	 Hochzeitszimmer)	 durch	 die	 Gemeindevertretung,	

ortsansässige	Ausschüsse,	Vereine	und	Gruppen,	der	FFw	
Kroppen	wird	grundsätzlich	kein	Nutzungsentgelt	erhoben.	

(2)		Für	 Kinder-	 und	 Jugendarbeit	 in	 den	 unter	 §	 1	 genannten	
Räumen	 (außer	 Hochzeitszimmer)	 wird	 kein	 Nutzungsent-
gelt	erhoben.

(3)		Einwohner	 der	 Gemeinde	 zahlen	 ein	 Nutzungsentgelt	 wie	
folgt:										

Fachwerkhaus
-	Versammlungsraum,	Küche,	Flur	und	
		WC-Anlage		 	 	 	 40,00	€	/	Tag
-	zusätzlich	Hochzeitszimmer																						 15,00	€	/	Tag
-	zusätzlich	Kellerraum																																	 15,00	€	/	Tag
-	zusätzlich	Grillhütte																																			 10,00	€	/	Tag
Dorfgemeinschaftshaus 																											 55,00	€	/	Tag		
-	Kulturraum
-	Küche
-	WC-Anlage
Bei	Nutzung	der	Räumlichkeiten	für	2	Tage	erhöhen	sich	die	
Kosten	um	50	%.
(4)		Nicht	gemeindeangehörige	Nutzer,	nicht	ortsansässige	Ver-
	 eine,	Gewerbetreibende,	Institutionen	und	Personengruppen
	 zahlen	ein	Nutzungsentgelt	wie	folgt:																																																																																															
Fachwerkhaus
-	Versammlungsraum,	Küche,	Flur	und	
		WC-Anlage		 																							 	 80,00	€	/	Tag
-	zusätzlich	Hochzeitszimmer																							 30,00	€	/	Tag
-	zusätzlich	Kellerraum																																	 30,00	€	/	Tag
-	zusätzlich	Grillhütte																																				 20,00	€	/	Tag
Dorfgemeinschaftshaus    																									110,00	€	/	Tag
-	Kulturraum
-	Küche
-	WC-Anlage
Bei	Nutzung	der	Räumlichkeiten	für	2	Tage	erhöhen	sich	die	
Kosten	um	50	%.
(5)		Bei	 einer	 kurzzeitigen	 Nutzung	 bis	 zu	 4	 Stunden,	 wird	 für	

alle	der	in	§	3,	Absatz	4	und	5	genannten	Personen	ein	Nut-
zungsentgelt	in	Höhe	von	50	%	erhoben.

(6)		Als	Nutzer	 gilt	 jeweils	 der	Antragsteller,	 auf	 den	die	 bean-
tragte	Nutzung	unmittelbar	zutrifft.

§ 4
Allgemeine Bestimmungen über die Nutzung

(1)	Die	Erlaubnis	zur	Nutzung	der	Räumlichkeiten	der	Gemein-
de	Kroppen	ist	rechtzeitig	bei	dem	Bürgermeister	–	vertreten

	 durch	den	Verantwortlichen	der	Gemeinde	für	das	Fachwerk-
haus	und	Dorfgemeinschaftshaus	schriftlich	zu	beantragen.	
Der	Grund	der	Nutzung	ist	anzugeben.
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(2)		Die	Nutzungsentgelte	sind	innerhalb	von	5	Tagen	nach	Nut-
zung	auf	das	Konto

Kontoinhaber	 	 Amt Ortrand - Gemeinde Kroppen
IBAN	 	 	 DE18180 55 0003071110048
BIC/SWIFT	Code		 WELADED1OSL
Kreditinstitut	 	 Sparkasse Niederlausitz
einzuzahlen.
(3)		Für	 regelmäßige	Nutzungen	erfolgt	eine	quartalsweise	Ab-

rechnung	lt.	Belegungsplan.

§ 5
Ordnungsvorschriften

(1)		Der	Nutzer	ist	verpflichtet,	dass	eine	vorschriftsmäßige	Nut-
zung	der	Räumlichkeiten	einschließlich	des	bereitgestellten	
Inventars	und	die	Rückgabe	im	sauberen	Zustand	nach	der	
Nutzung	erfolgt.

	 Das	Inventar	ist,	soweit	keine	andere	Weisung	ergeht,	so	zu-
stellen,	wie	es	bei	Veranstaltungsbeginn	vorgefunden	wurde.	
Die	feucht	gereinigten	Räume	sind	bis	12.00	Uhr	des	darauf-
folgenden	 Tages	 an	 den	 Verwaltungsbeauftragten	 zusam-
men	mit	den	Leihschlüsseln	zu	übergeben.

(2)		Bei	Verschmutzungen	und	nicht	ordnungsgemäßer	Überga-
be	 behält	 sich	 die	Gemeinde	 vor,	 die	 Säuberungsarbeiten	
dem	Nutzer	in	Rechnung	zu	stellen.

(3)		In	 den	 beiden	 Gebäuden	 im	 Fachwerkhaus	 und	 Dorfge-
meinschaftshaus	wird	ein	Rauchverbot	ausgesprochen.

(4)		Das	Parken	der	Autos	 ist	nur	auf	den	vorgesehenen	Park-
plätzen	gestattet.

(5)		Der	 Bürgermeister	 kann	 Personen,	 die	 gegen	 diese	 Nut-
zungs-	und	Entgeltordnung	verstoßen	haben,	den	Zutritt	zu	
den	Räumlichkeiten	zeitweise	oder	auf	Dauer	untersagen.

§ 6
Haftung

(1)		Der	Nutzer	haftet	für	alle	fahrlässigen	Schäden,	die	der	Ge-
meinde	an	den	zu	überlassenden	Räumlichkeiten	mit	Inven-
tar	durch	die	Nutzung	entstehen.

(2)		Der	Nutzer	stellt	die	Gemeinde	von	etwaigen	Haftpflichtan-
sprüchen	seiner	Mitglieder,	Bediensteten	oder	Beauftragten,	
der	Besucher	 seiner	Veranstaltungen	 und	 sonstiger	Dritter	
von	Schäden	frei,	die	im	Zusammenhang	mit	der	Benutzung	
der	Räumlichkeiten	mit	dem	Inventar	entstehen.

(3)		Der	 Nutzer	 verzichtet	 auf	 eigene	 Haftpflichtansprüche	 ge-
gen	die	Gemeinde	und	für	den	Fall	der	eigenen	Inanspruch-
nahme	auf	die	Geltendmachung	von	Rückgriffsansprüchen	
gegen	die	Gemeinde	und	deren	Bediensteten	 oder	Beauf-
tragten.

§ 7
Sonstiges

Erfüllungsort	 und	 Gerichtsstand	 für	 alle	 Verbindlichkeiten	 aus	
diesem	Vertrag	ist	Amtsgericht	Senftenberg,	Am	Steindamm	8,	
01968	Senftenberg.

§ 8
Inkrafttreten

Diese	Nutzungs-	und	Entgeltordnung	tritt	ab	01.07.2016	in	Kraft.
Ortrand,	16.06.2016	 	 Kroppen,16.06.2016

gez.	Sickert	 gez.	Heinze	 	 gez.	Krämer
Amtsdirektor	 Stellvertreter	des	 	 ehrenamtlicher
	 	 Amtsdirektors	 	 Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Ortrand für das Haushaltsjahr 
2016

Aufgrund	des	§	67	der	Kommunalverfassung	des	Landes	Bran-
denburg	 wird	 nach	 Beschluss	 der	 Gemeindevertretung	 vom	
30.8.2016	folgende	Haushaltssatzung	erlassen:

§ 1
Der	Haushaltsplan	für	das	Haushaltsjahr	2016	wird
1. im Ergebnishaushalt	mit	dem	Gesamtbetrag	der
				ordentlichen	Erträge	auf		 	 3.876.800 €
				ordentlichen	Aufwendungen	auf	 	 3.650.500 €
    
				außerordentlichen	Erträge	auf	 	 														0 €
				außerordentlichen	Aufwendungen	auf	 														0 €
2. im Finanzhaushalt	mit	dem	Gesamtbetrag	der
				Einzahlungen	auf		 	 													 4.182.700 € 
				Auszahlungen	auf		 	 	 4.319.900 €
festgesetzt.

Von	 den	 Einzahlungen	 und	 Auszahlungen	 des	 Finanzhaus-
haltes	entfallen	auf:
Einzahlungen	aus	laufender	Verwaltungstätigkeit
	 	 	 	 	 3.614.600	€
Auszahlungen	aus	laufender	Verwaltungstätigkeit
	 	 	 	 	 3.244.000	€
Einzahlungen	aus	der	Investitionstätigkeit
	 	 	 	 	 			568.100	€
Auszahlungen	aus	der	Investitionstätigkeit
	 	 	 	 	 			981.500	€
Einzahlungen	aus	der	Finanzierungstätigkeit
	 	 	 	 	 														0	€
Auszahlungen	aus	der	Finanzierungstätigkeit
	 	 	 	 	 					94.400	€
Einzahlungen	aus	der	Auflösung	von	Liquiditätsreserven
	 	 	 	 	 														0	€
Auszahlungen	an	Liquiditätsreserven	 	 0	€

§ 2
Der	Gesamtbetrag	der	Kredite,	 deren	Aufnahme	zur	Finanzie-
rung	von	 Investitionen	und	 	 Investitionsförderungsmaßnahmen	
erforderlich	ist,	wird	auf	0	€	festgesetzt.

§ 3
Der	 Gesamtbetrag	 der	 Verpflichtungsermächtigungen	 zur	 Lei-
stung	von	Investitionsauszahlungen	und	Auszahlungen	für	Inve-
stitionsförderungsmaßnahmen	in	künftigen	Haushaltsjahren	wird	
auf	0	€	festgesetzt.

§ 4
Die	Steuersätze	für	die	Realsteuern	werden	für	das	Haushalts-
jahr	wie	folgt	festgesetzt:
1.	Grundsteuer
				a)	für	die	land-	und	forstwirtschaftlichen	Betriebe	
								(Grundsteuer	A)	 	 	 252	v.H.
				b)	für	die	Grundstücke	(Grundsteuer	B)	 370	v.H.
2.	Gewerbesteuer		 	 	 400	v.H.

§ 5
1.		 Die	Wertgrenze,	 ab	der	außerordentliche	Erträge	und	Auf-

wendungen	als	 für	die	Gemeinde	von	wesentlicher	Bedeu-
tung	angesehen	werden,	wird	auf	5.000	€	festgelegt.

2.		 Die	 Wertgrenze	 für	 die	 insgesamt	 erforderlichen	 Auszah-
lungen,	ab	der	Investitionen	und	Investitionsförderungsmaß-
nahmen	 im	 Finanzhaushalt	 einzeln	 darzustellen	 sind,	 wird	
auf	0	€	festgesetzt.	

3.		 Die	Wertgrenze,	ab	der	überplanmäßige	und	außerplanmä-
ßige	Aufwendungen	und	Auszahlungen	der	vorherigen	Zu-
stimmung	der	Gemeindevertretung	bedürfen,	wird	auf	5.000	€	
festgesetzt.

4.		 Die	Wertgrenzen,	 ab	 der	 eine	 Nachtragssatzung	 zu	 erlas-
sen	ist,	werden	bei:

	 a)	der	Entstehung	eines	Fehlbetrages	auf	100.000	€	und
	 b)		bei	bisher	nicht	veranschlagten	oder	zusätzlichen	Einzel-						

	 aufwendungen	oder	Einzelauszahlungen	auf	120.000	€
	 	 festgesetzt.



09.	September	2016	 Amtsblatt	für	das	Amtsblatt	Ortrand	 Ausgabe	9	-	Seite	4

Sprechstunde für psychisch Kranke
ist	jeden	3.	Montag	im	Monat	von	10.00	bis	12.00	Uhr	im	
Pfarramt	in	Großkmehlen.
Ansprechpartner	 ist	 Frau	 Cornelia	 List,	 Dipl.-Sozial-
arbeiterin	 (FH),	 erreichbar	 unter	 der	 Telefonnummer	
03573/8704338.

Hilfe in Notfällen
In	Notfällen	können	durch	die	Bürger	folgende	Stellen
benachrichtigt	werden:
bundesweit gültige Rufnummer für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst   116117
Polizeidienststelle	Lauchhammer	 (03574)		7650
Polizeidienststelle	Senftenberg	 (03573)	 880
Polizei	 	 	 	 	 110
Notruf	 	 	 	 	 112
Wasserverband	Lausitz	 	 (03573)	 8030
Envia,	Servicecenter	Ruhland	 (035752	360
Spreegas	Cottbus	24	Std.-		 (0355)	 25357
Bereitschaft

§ 6
Der	 Höchstbetrag	 der	 Kassenkredite	 wird	 auf	 400.000	 €	 fest-
gesetzt.

aufgestellt:	gez.	Schumann,	Kämmerin
festgestellt:	gez.	Sickert,	Hauptverwaltungsbeamter

ausgefertigt:	Ortrand,	31.08.2016
gez.	Sickert,	Hauptverwaltungsbeamter		 -	Siegel	-	

Sprechzeiten der Schiedsstelle des Amtes Ortrand

Sprechstunden finden jeden 1. und 3. Dienstag im Monat 
von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr im Rathaus in Ortrand statt.

Außerhalb	 der	Sprechzeiten	 können	 unverbindlich	 telefo-
nische	Anfragen	gestellt	werden.

Herr Faustmann Tel: 035755 51304
  Fax: 035755 51303
Frau Döring Tel: 035755 50944

Ende der amtlichen Bekanntmachungen

Nichtamtliche Bekanntmachungen

Sprechzeiten der Suchtberatung des Gesundheits-
amtes Senftenberg

Ort:	Vereinshaus	am	Kirchplatz	6	in	Ortrand

am 12. und 26. September 2016
von 13.00 bis 15.00 Uhr

Ansprechpartnerin:	Frau	Zschieschang
Tel.-Nr.	03573	/	870	4337

Nachruf
Wir	gedenken	unserer	Schulsekretärin	der	
Grundschule	Am	Schloss	Großkmehlen

Brigitte Weser
die	nach	schwerer	Krankheit	

im	Alter	von	63	Jahren	verstorben	ist.
  
Während	 ihrer	 langjährigen	 Tätigkeit	 als	 Sekretärin	 der	
Grundschule	 Am	 Schloss	 Großkmehlen	 haben	 wir	 Frau	
Weser	 als	 gewissenhafte	 und	 zuverlässige	 Mitarbeiterin	
geschätzt.	
Wir	werden	sie	in	würdiger	Erinnerung	behalten	und	ihr	ein	
ehrendes	Andenken	bewahren.	
Unser	aufrichtiges	Mitgefühl	gilt	ihren	Angehörigen.

Kollegium	der	 Amtsdirektor	des
Grundschule	Großkmehlen	 Amtes	Ortrand

Veranstaltungen im Amtsbereich 

10./11.09.2016	 Schloss-	 und	 Hopfenfest	 im	 Schlossareal	
Großkmehlen

11.09.2016	 Tag	 des	 offenen	Denkmals	 am	KulturBahnhof	
Ortrand

	 -	 stündliche	Führungen	durch	den	ehemaligen	
Bahnhof,	Güterschuppen	und	den	Nostalgiekel-
ler		-	10.00-18.00	Uhr

11.09.2016	 Tag	des	offenen	Denkmals	in	der	Barockkirche	
Kroppen	–	14.00-18.00	Uhr

	 -	15.00	Uhr,	Führung	in	der	Kirche
	 -	 16.00	 Uhr,	 Herbstkonzert	 des	 gemischten	

Chores	Kroppen	mit	Silvia	und	Jens	Hofmann
12.09.2016	 Seniorenverein	Großkmehlen/Frauwalde
	 Busfahrt	nach	Oberwiesenthal
17.09.2016	 Konzert	 der	 AkkorDIEn	 HARMONIEsts	 im	

Schloss	 Großkmehlen,	 Einlass	 ab	 18.30	 Uhr,	
Beginn:	19.00	Uhr

18.09.2016	 Heimatverein	 „1912“	 Ortrand	 und	 Umgebung	
e.V.

	 Ganztagsexkursion	 auf	 der	 Ferienstraße	 „Für-
stenstraße	 der	Wettiner“	 nach	Seußlitz	 und	 in	
das	725-	jährige	Kmehlen	bei	Großenhain

20.09.2016	 Blutspende	 der	 DRK-Ortsgruppe	 Ortrand	 im	
NAW-Bau	 der	Oberschule	Ortrand	 -	 ab	 14.30	
Uhr

24.09.2016	 Bustransfer	 zum	 Meißner	 Weinfest	 mit	 dem	
Gewerbeverein	 Ortrand	 für	 Mitglieder	 und	 In-
teressierte

24.09.2016	 Frauendorf:	Busfahrt	zum	Weinfest	Meißen
25.09.2016	 Orgelkonzert	 in	 der	 St.	 Georg	 Kirche	 Groß-

kmehlen	mit	Frank	Zimpel	und	Alexander	Pfei-
fer	 -	Kaffeestube	 im	Schlossareal	 ist	ab	13.30	
Uhr	geöffnet

Samstag
•	19:30	Uhr	Fackelumzug	(Treffpunkt	Sportplatz)
•	japanische	Trommelshow
•	Mittelaltermusik	mit	den	Spielleuten	„	OHRENPEYN“
•	Frivole	Texte	zu	bekannten	Melodien	„Lösius	der	Musikus“
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Verkehrsteilnehmerschulungen 
in Lindenau, Ortrand und Kroppen

Die	nächsten	Verkehrsteilnehmerschulungen	finden	am	
Mittwoch, den 14.9.2016, 19.00 Uhr	 im	Feuerwehrgeräte-
haus			in	Lindenau,	am	Donnerstag, den 15.9.2016, 18.30 Uhr 
im	Feuerwehrgerätehaus	Ortrand	und	am	Donnerstag, den 
22.9.2016, 19.00 Uhr	im	Fachwerkhaus	in	Kroppen	statt.

Die	Schulungen	sind	kostenlos.

06. Januar 2016                                                  Amtsblatt für das Amt Ortrand Ausgabe 1 – Seite 12

Sprechzeit der Suchtberatung des 
Gesundheitsamtes Senftenberg

Ort:	Vereinshaus	am	Kirchplatz	6	in	Ortrand

am 11. und 25. Januar 2016 
von 13.00 bis 15.00 Uhr

Ansprechpartnerin:	Frau	Zschieschang
Tel.-Nr.	03573	/	870	4337

Beratung von Frauen für Frauen im Vereinshaus, Kirchplatz 
6 in Ortrand (Seniorenclub)

Die nächste Beratung findet am 14. Januar 2016, 9.00 – 11.00 
Uhr im Vereinshaus am Kirchplatz 6 in Ortrand statt.
Frauen mit ihren Kindern	erhalten	bei	seelischer	und	körper-
licher	Misshandlung	sofort unter 03574 / 2693  Unterkunft und 
Beratung	 im	Frauen-	und	Kinderschutzhaus.	Über	diese	Tele-
fonnummer	sind	auch	Terminvereinbarungen	für	die	mobilen	Be-
ratungen	möglich.
Die	Vermittlung	in	der	Nacht	und	an	Sonn-	und	Feiertagen	erfolgt	
über die Polizeiwache Lauchhammer, Tel.-Nr. 03574/7650 
oder den Notruf 110.

Sprechstunde für psychisch Kranke

ist	jeden	3.	Montag	im	Monat	von	10.00	bis	12.00	Uhr	
im	Pfarramt	in	Großkmehlen.

Ansprechpartner	ist	Frau	Stefanie	Klein,	Sozialarbeiterin	(BA),	
erreichbar	unter	der	Telefonnummer	03573/8704338.

Projekt des Horizont-Sozialwerkes 
für Integration GmbH Lauchhammer
 
Wir suchen Menschen die aktiv sein wollen! 
 
Beratungen finden am 14., 21. und 28. Januar 2016 von  
9 - 12 Uhr im Rathaussaal in Ortrand statt.
 
Wir unterstützen:	Familienbedarfsgemeinschaften,	Langzeitar-
beitslose	und	Alleinerziehende	auf	der	Suche	nach	sozialversi-
cherungspflichtiger	Beschäftigung,		Ausbildung	und	Umschulung	

Wir helfen Ihnen durch: 
-	 Kompetenzfeststellung	
-	 einen	persönlichen	Entwicklungsplan
-	 Coaching	und	Vermittlung	in	Unternehmen
-	 Trainingsarbeiten	in	unseren	Werkstätten	
-	 Bewerbungsbegleitung	
-	 Hilfe	bei	der	Lösung	von	Problemen
-		 Hilfe	zur	Selbsthilfe	
-		 Vermittlung	in	betriebliche	Praktika
-		 Vermittlung	in	Arbeit,	Ausbildung	oder	Umschulung		
-		 Persönliche	Betreuung	jeder	Teilnehmer/-innen

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Teilnahme	an	diesem	Projekt.	
Gefördert	wird	dieses	Projekt	durch	das	Ministerium	für	Arbeit,	
Soziales,	Gesundheit,	Frauen	und	Familie	aus	Mitteln	des	Euro-
päischen	Sozialfonds	und	des	Landes	Brandenburg.
 
Ansprechpartner: 
Frau	Erika	Laubig	und	Frau	Anja	Grabinski
Telefon:	03574/	46762251
E-Mail:e.laubig@horizont-sozialwerk.de
E-Mail:	a.grabinski@horizont-sozialwerk.de

Hilfe in Notfällen

In	Notfällen	können	durch	die	Bürger	folgende	Stellen
benachrichtigt	werden:
bundesweit gültige Rufnummer für den ärztlichen 
Bereitschaftsdienst 116117
Polizeidienststelle	Lauchhammer	 (03574)		7650
Polizeidienststelle	Senftenberg	 (03573)	880
Polizei	 110
Notruf	 112
Wasserverband	Lausitz	 (03573)	8030
Envia,	Servicecenter	Ruhland	 (035752	360
Spreegas	Cottbus	24	Std.-	 (0355)	25357
Bereitschaft

Amtliche Bekanntmachungen des Amtes Ortrand im Internet

Die amtlichen Bekanntmachungen im Amtsblatt des Amtes 
Ortrand können auch im Internet unter www.amt-ortrand.de 
eingesehen werden.
Ab sofort finden Sie die Rad- und Wanderwegekarte des 
Amtes Ortrand ebenfalls auf dieser Internetseite.

                                   Großes Glück  
                      kann so klein sein.

 Das Wunder des Lebens begreifen heißt,
 es selbst in den Händen zu halten.

Herzlichen	Glückwunsch	zur	Geburt	Ihres	Kindes

	 -	 Gustav	Sauer,	Kroppen
	 -		 Hannah	Hauswald,	Ortrand
	 -		 Letty	Götze,	Ortrand
	 -		 Fritz	Emil	Schützel,	Frauendorf
	 -		 Eddin	Oskar	Grobe,	Kleinkmehlen
	 -		 Arthur	Ferdinand	Schumann,	Ortrand	
	 -		 Nele	Niese,	Lindenau
	 -		 Maja	Milena	Peglau,	Ortrand
  
		 	 Ihr	Amtsdirektor	Kersten	Sickert

Veranstaltungen im Amtsbereich 

09.01.2016	 Knutfest	in	Ortrand
	 Veranstalter:	Freiwillige	Feuerwehr	Ortrand
	 Beginn:	17.00	Uhr
16.01.2016	 Knutfest	auf	dem	Festplatz	in	Frauendorf
	 Veranstalter:	Freiwillige	Feuerwehr	Frauendorf	
	 Beginn:	17.00	Uhr
17.01.2016	 31.	Rathaustreff
	 Lichtbildervortrag	Herr	Klaus	Hauptvogel
	 „Die	Pulsnitz	zwischen	Ortrand	und	Lindenau“
	 Beginn:	15.30	Uhr
24.01.2016	 Skatturnier	in	der	Gaststätte	zur	Birke	
	 Frauendorf
30.01.2016	 Mitteldeutsches	Marionettentheatermuseum	
	 Bad	Liebenwerda
	 Symposium	um	Mariä	Lichtmess
	 „Der	Deutsche	Orden	und	Preußen“

Kinder sind der große Reichtum unseres Lebens.
Sie sind wie kleine Sonnenstrahlen, 
die täglich unseren Weg erhellen.

Herzlichen	Glückwunsch	zur	Geburt	Ihres	Kindes
-	Rosalie	Gottlöber
-	Leon	Hartmann
-	Alexander	Gärtner
-	Wotan	Lieback
-	Lennox	Langer
-	Anna	Dörsel

Ihr	Amtsdirektor	Kersten	Sickert

Tag des offenen Denkmals am 11.9.2016

Am	Sonntag,	den	11.	September,	dem	diesjährigen	Tag	des	of-
fenen	Denkmals,	öffnet	auch	der	Ortrander	KulturBahnhof	wie-
der	seine	Pforten	 für	alle	 Interessenten.	Die	Besucher	können	
viele	interessante	Sachen	zur	Geschichte	des	historischen	Kom-
plexes	erfahren.	Stündlich	werden	Führungen	durch	das	ehema-
lige	Bahnhofsempfangsgebäude,	 den	ehemaligen	Güterschup-
pen	und	das	Badehaus	durchgeführt.	Natürlich	ist	auch	für	das	
leibliche	Wohl	aller	Gäste	gesorgt.		„Für	unsere	Stadt	ist	das	En-
gagement	von	Herrn	Weser	und	seinen	Unterstützern	ein	großer	
Gewinn.	Das	Bahnhofsensemble	erstrahlt	 in	neuem	Glanz	und	
wird	vor	allem	sinnvoll	genutzt.	 Ich	denke,	ein	Besuch	 ist	nicht	
nur	für	Eisenbahnliebhaber	zu	empfehlen,	hier	gibt	es	für	Jeden	
etwas	zu	entdecken“,	sagt	Ortrands	Bürgermeister	Niko	Gebel.	

•	ca.	22:30	kleines	Feuerwerk
Sonnabend freier Eintritt !

Sonntag
•	13:00	Uhr	Eröffnung	des	Markttreibens	durch	
			den	Bürgermeister
•	ab	14:30Uhr	Kaffeestuben	im	Pfarrhaus	und	Gutshof
•	ab14:30Uhr	erklingt	mehrmals	die	Silbermannorgel
•	Gruppe	„SPRINGSTEIN“(Volkslieder	und	Balladen)
•	Galerie	im	Schloss
•	Alte	Handwerkskunst	zum	Anschauen
•	Führungen	durch	Park	und	Wasserschloss
•	Spielleute	„OHRENPEYN“
•„	Lösius	der	Musikus“
•	Kutschfahrten	und	verschiedene	Kinderbelustigungen
•	Mägde,Knechte	und	allerley	Gesindel
•	Deftiges	vom	Grill	,	aus	der	Pfanne	und	aus	dem	Backofen
•	und	natürlich	CHMELENBRÄU	vom	Fass	und	zum
	 Mitnehmen	in	der	Flasche	an	beiden	Tagen	Mittelalterlager	und	
Schaukämpfe	der	„SENFTENBERGER	VAGANTEN“

	 im	Schlosspark

Eintrittspreis Sonntag: 2,50 €
Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt

Es laden ein der Bürgermeister und der Heimatverein 
Großkmehlen 1205 e.V.

Änderungen	vorbehalten	!

Frauendorfer Kegler wagen Abenteuer

In	 wenigen	 Tagen	 beginnt	 für	 die	 Classic-Kegler	 die	 neue	
Spielserie	2016/17.	Die	Kegler	der	SG	Frauendorf	1921	bege-
ben	sich	dabei	in	unbekanntes	Terrain.	Nach	dem	Aufstieg	in	die	
Landesklasse	und	dem	Wechsel	der	ersten	Mannschaft	auf	die	
4-	Bahnanlage	in	Plessa	wurde	in	den	vergangenen	Wochen	flei-
ßig	trainiert.	Zu	einem	ersten	Standortvergleich	kam	es	nun	bei	
einem	 Freundschaftsspiel	 gegen	 die	 Verbandsligamannschaft	
aus	Plessa.	Dabei	konnte	sich	der	Gastgeber	zwar	mit	7:1	auf	
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den	ersten	Blick	recht	deutlich	durchsetzen,	aber	die	Ergebnisse	
waren	durchgehend	knapp.	Am	Ende	fehlten	den	Frauendorfern	
52	 Holz	 und	 sie	 unterlagen	 mit	 2985:3037.	 Im	 ersten	 Durch-
gang	 hieß	 es	 988:983	 für	 Plessa,	 der	 zweite	 Durchgang	 ging	
mit	 1016:980	an	die	Gastgeber	und	 im	 letzten	Durchgang	un-
terlagen	die	Rot-Weißen	mit	1022:1033.	Am	Ende	entschieden	
halt	meist	die	etwas	glücklicheren	Würfe	beim	Verbandsligisten.	
So	waren	beide	Teams	am	Ende	mit	den	gezeigten	Leistungen	
weitgehend	zufrieden	und	hoffen	nun	auf	eine	gute	Saison.	Frau-
endorf	startet	am	11.09.16	ab	9.00	Uhr	in	Plessa.	Erster	Gegner	
ist	die	2.	Mannschaft		vom	ESV	Lok	Cottbus.	

Stadtgeschichts- und Schradenmuseum Ortrand
mit Joachim-Schmidt-Galerie

Zentrum	für	Heimatgeschichte	und	Kunst
Kirchplatz	6,	01990	Ortrand
Internet:	www.amt-ortrand.de

Öffnungszeiten:	Montag	von	17.00	bis	19.00	Uhr	und	nach
Voranmeldung	unter	der	Tel.-Nr.	035755/605250	oder	Fax
035755/605230.

17. Burkersdorfer Kirmes am 5. November 2016 

Unser	Motto:
Burkersdorf ist jetzt 650 Jahr´
die Kirmes feiern wir auch dieses Jahr!

13.00	Uhr				traditioneller	Umzug	
																				vom	Marktplatz	durch	Burkersdorf	bis	zur	Pulsnitz-
       halle
14.00	Uhr				Eröffnung	der	Kirmes
																				Nachmittagsprogramm

19.30	Uhr				Abendveranstaltung	mit	der	Gruppe	Second	life	

Kartenvorbestellungen	und	-verkauf	bei	Marita	Breitfeld,	
Frau-endorfer	Straße	16,	01990	Ortrand,	Tel.	035755/50709

Wir	freuen	uns	auf	zahlreiche	Gäste.

KWG saniert im Ortrander Grenzweg 13 - 17 weiter

Die	 Kommunale	 Wohnungsgesellschaft	 mbH	 Senftenberg	
(KWG)	hat	mit	 der	Teilsanierung	des	Gebäudes	 im	Grenzweg	
13	-	17	 in	Ortrand	begonnen.	 In	dem	1990	 in	Plattenbauweise	
errichteten	 Wohnhaus	 modernisieren	 wir	 insgesamt	 24	 Woh-
nungen. 

Die	vorhandenen	Rohrleitungen	für	Trinkwasser	sowie	die	Steig-
leitungen	für	die	Heizung	und	Warmwasser	tauschen	und	isolie-
ren	wir	zur	Vermeidung	von	Wärmeverlusten.	Im	Zuge	der	Mo-
dernisierungs-/	 Instandsetzungsmaßnahme	 werden	 die	 Bäder	
raumhoch	gefliest,	in	den	Küchen	ein	Fliesenspiegel	angebracht	
sowie	 die	 sanitären	 Einrichtungen	 in	 den	 Bädern	 gewechselt.	
Für	die	Badausstattung	können	die	Mieter	zwischen	dem	Einbau	
einer	Dusche	oder	einer	Badewanne	wählen.

Die	Elektroanlage,	die	Verkabelung	für	die	Telefon-	und	die	An-
tennenanlage	bringen	wir	auf	den	aktuellen	Stand	der	Technik.	
Außerdem	werden	die	Treppenhäuser	 renoviert,	das	Dach	sa-
niert	und	der	Drempel	sowie	die	Kellerdecken	gedämmt.

Der	Bürgermeister	Stadt	Ortrand,	Niko	Gebel,	machte	sich	vor	
Ort	ein	Bild	von	der	neuen	Baustelle.	Bereits	2014	bzw.	2015	hat	
die	KWG	im	Ortrander	Grenzweg	7	-	11	bzw.	1	-	5	die	Sanierung	
des	Daches,	 die	Neuinstallation	 von	Elektroanlagen	und	Sani-
täreinrichtungen	sowie	Fliesenlegerarbeiten	realisiert.	

Herr	Gebel	bedankte	sich	bei	der	KWG	für	die	durchgeführten	
und	 geplanten	 Investitionen	 im	 Interesse	 der	 betroffenen	 An-
wohner.	 „Ich	 freue	mich,	 dass	 sich	 auch	 die	 Zusammenarbeit	
zwischen	 der	Wohnungsgesellschaft	 und	 der	 Stadt	 stetig	wei-
terentwickelt.	Das	ist	im	Interesse	unserer	Einwohner	und	führt	
dazu,	dass	sich	unsere	Bürgerinnen	und	Bürger	in	ihrem	Zuhau-
se	wohlfühlen“,	so	das	Stadtoberhaupt,	„und	auch	in	den	kom-
menden	Jahren	werden	wir	die	KWG	bei	ihren	weiteren	Arbeiten	
in	Ortrand	unterstützen.“

Wahrnehmung der Aufgaben des Wohngeldgesetzes für 
den Bereich Ortrand

Zuständig	 für	 Wohngeldangelegenheiten	 im	 Amtsbereich	
Ortrand	ist	der	LK	OSL	in	Senftenberg,	Dubinaweg	1.
Die	Mitarbeiterinnen	sind	wie	folgt	telefonisch	erreichbar:
Frau	Kossack	 -	Tel.	03573	/	8704192
Frau	Bautzer	 -	Tel.	03573	/	8704193
Frau	Lehmann	 -	Tel.	03573	/	8704194
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VERANSTALTUNGSPLAN DES SENIORENCLUBS 
ORTRAND IM MONAT SEPTEMBER

Montag,	12.09.2016
09.30-11.30	Uhr	 Seniorensport
Dienstag,	13.09.2016                                                                                                              
13.30-16.00	Uhr	 Doppelkopf,	Rommé
	 	 Mensch-ärgere-dich-nicht
14.00-16.00	Uhr	 Treffen	zur	Handarbeit
Mittwoch,	14.09.2016
14.00-16.00	Uhr	 Besuch	aus	der	Kita	„Regenbogen“	Ortrand
Montag,	19.09.2016
09.30-10.30	Uhr	 Seniorensport	
Dienstag,	20.09.2016                                                                                                              
Clubfahrt	nach	Liberec	/	Reichenberg
Mittwoch,	21.09.2016
14.00	-16.00	Uhr	 Spielenachmittag
Montag,	26.09.2016
09.30-10.30	Uhr	 Seniorensport	
Dienstag,	27.09.2016
13.30-16.00	Uhr	 Doppelkopf,	Rommé	und	
	 	 Mensch-ärgere-dich-nicht
14.00-16.00	Uhr	 Treffen	zur	Handarbeit
Mittwoch,	28.09.2016  
14.00-16.00	Uhr	 Clubnachmittag

Änderungen	sind	möglich;	wir	bitten	dafür	um	Ihr	Verständnis.
Wir	würden	uns	freuen,	wenn	wir	Seniorinnen	und	Senioren	als	
neue	Mitglieder	begrüßen	können.

Sie	können	uns	telefonisch	unter	0152/27292647	erreichen	
oder	dienstags	und	mittwochs	von	12.00	bis	17.00	Uhr	persön-
lich	aufsuchen.

Ende der redaktionellen Verantwortung des Amtes Ortrand 
und der jeweiligen Gemeinden

Sommerfest zum 650. Jahrestag der Ersterwähnung 
von Kleinkmehlen am 27.08.2016

Ein	Sommerfest	im	wahrsten	Sinne	des	Wortes	war	die	Veran-
staltung	am	27.08.	2016.	–	Es	war	das	heißeste	Wochenende	
des	Sommers	2016.	
Die	Traditionsfeuerwehr	1883	e.	V.	und	der	Seniorenverein	von	
Kleinkmehlen	haben	sich	wirklich	große	Mühe	gegeben,		um	der	
Ersterwähnung	 von	Kleinkmehlen	 einen	würdigen	Rahmen	 zu	
geben. 
Im	Gerätehaus	der	Freiwilligen	Feuerwehr	wurde	von	Sieglinde	
Biermann	mit	 Archivmaterial	 und	 der	Mithilfe	 von	 engagierten		
Anwohnern	eine	Ausstellung	vorbereitet.
In	einer	Dia-Show	zeigte	Günter	Reiche	altes	Bildmaterial	und	
Filme	aus	Privat-Besitz,	welche	er	mehrfach	interessierten	Be-
suchern	vorführte.
Der	Seniorenclub	verwöhnte	die	Gäste	mit	selbst	gebackenem		
Kuchen	und	Kaffee.	Ein	bisschen	frischen	Wind	versuchten	ab	
16	Uhr	die	 „Pulsnitzer	Blasmusikanten“	nach	Kleinkmehlen	zu	
bringen. 
Vorführungen	der	Jugendfeuerwehr	Großkmehlen	machten	die	
Veranstaltung	 rund	 und	 wer	 noch	 nicht	 genug	 ins	 Schwitzen	
gekommen	ist,		konnte	dies	am	Abend	bei	Tanz	und	Gaudi	im	
Festzelt	mit	DJ	Bernd.
Es	war	 ein	 sehr	 gelungener	 Tag.	 Vielen	 Dank	 den	Organisa-
toren.

Sieglinde Biermann und Bürgermeister Dr. Müller Hagen bei 
der Ausstellungseröffnung

Günter Reiche bei seiner Präsentation



09.	September	2016	 Amtsblatt	für	das	Amtsblatt	Ortrand	 Ausgabe	9	-	Seite	8



09. September 2016 Amtsblatt für das Amtsblatt Ortrand Ausgabe 9 - Seite 9



09. September 2016 Amtsblatt für das Amtsblatt Ortrand Ausgabe 9 - Seite 10



09. September 2016 Amtsblatt für das Amtsblatt Ortrand Ausgabe 9 - Seite 11



09. September 2016 Amtsblatt für das Amtsblatt Ortrand Ausgabe 9 - Seite 12


